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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ersucht den federführenden Rechtsausschuss, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass die Initiativen zur Vereinfachung des ordnungspolitischen Umfelds 
(Vereinfachung) seit mehr als zehn Jahren auf der Tagesordnung der Organe stehen und 
dabei recht verschiedene Formen annehmen und in unterschiedliche Richtungen gehen,

B. in der Erwägung, dass die Kommission in ihrer Mitteilung vom 25. Oktober 2005 
„Umsetzung des Lissabon-Programms der Gemeinschaft: Eine Strategie zur 
Vereinfachung des ordnungspolitischen Umfelds“ (KOM(2005)0535) die Vereinfachung 
vollkommen zu Recht nicht als eigenständiges legislatives Verfahren neben der 
Kodifizierung, der Neufassung oder der Aufhebung darstellt, sondern als einen 
umfassenden Ansatz, der diese Instrumente einschließt und darauf abzielt, die 
gemeinschaftlichen und nationalen Normen einfacher in der Anwendung und damit 
weniger kostspielig zu gestalten,

C. in der Erwägung, dass dieser Ansatz für die Kommission, das Europäische Parlament und 
den Rat ein Instrument im Dienste der Strategie von Lissabon darstellt,

D. in der Erwägung, dass ein solches Vorgehen eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen den europäischen Institutionen sowie zwischen diesen und den zuständigen 
nationalen Stellen voraussetzt,

E. in der Erwägung, dass die Erfahrungen, die Kommission, Rat und Parlament bei der 
Neufassung von Rechtsakten gewonnen haben, kürzlich in einem Bericht der juristischen 
Dienste der drei Organe ausgewertet wurden, in dem auf bestimmte 
Anfangsschwierigkeiten hingewiesen wurde und für die Zukunft nützliche Lehren 
gezogen wurden,1

F. in der Erwägung, dass die Initiativen zur Vereinfachung, die seit dem Beginn des zweiten 
Vereinfachungsprogramms im Februar 2003 (KOM(2003)0071) ergriffen wurden, von 
sehr verschiedener Art und unterschiedlicher Tragweite waren und von der punktuellen 
Änderung von Richtlinien bis zur normativen Überarbeitung eines ganzen Sektors 
reichten, wodurch sich die Erarbeitung eines einheitlichen Ansatzes für das Verfahren 
schwierig gestaltet,

1. erinnert daran, dass auch dann, wenn eine Vereinfachung notwendig und wünschenswert 
ist, diese in keinem Fall dazu führen darf, dass eine angenommene Politik erneut in Frage 
gestellt wird; folglich darf keine auch noch so geringe Änderung des gemeinschaftlichen 
Besitzstands außerhalb jeder demokratischen Kontrolle vorgenommen werden, sondern 
muss dem Gesetzgeber vorgelegt werden;

2. betont, dass die „Überregulierung“ in bestimmten Bereichen zum großen Teil auf die 

1 Bericht über die Anwendung der Interinstitutionelle Vereinbarung über die systematischere Neufassung von 
Rechtsakten vom 21. September 2005
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Gesetzgebung der Mitgliedstaaten zurückzuführen ist und dass nach einer Aufhebung 
gemeinschaftlicher Vorschriften auch die Aufhebung der entsprechenden nationalen 
Vorschriften erfolgen muss;

3. ist erstaunt, dass die Frage der Reform des gegenwärtigen Systems der Übertragung der 
Rechtsetzungstätigkeit (Komitologiesystem) in der Mitteilung der Kommission nur kurz 
und beiläufig angesprochen wird1, obwohl eine solche Reform erheblich zur 
Vereinfachung des sekundären Gemeinschaftsrechts beitragen könnte, wenn die 
Kommission die Möglichkeit hat, die Umsetzungsmaßnahmen durch schnellere Verfahren 
anzunehmen;

4. stellt fest, dass der Anteil erfolgreicher Vereinfachungsinitiativen seit 2003 durchaus 
ermutigend ist und dass die Verfahren angesichts der komplexen Natur der Problematik 
nicht übermäßig langwierig sind;2

5. stellt jedoch fest, dass die Zahl der Vereinfachungsinitiativen, die seitdem ergriffen 
wurden, sehr beschränkt war und dass die ursprünglich festgelegten Ziele der Reduzierung 
des Umfangs des gemeinschaftlichen Besitzstandes bei weitem noch nicht erreicht sind; 

6. stellt ebenfalls fest, dass die Verfahren für bestimmte Instrumente, die im Rahmen der 
Vereinfachungsstrategie angewandt werden, vor allem das Verfahren der Neufassung, mit 
Blick auf die Zuständigkeiten jedes Organs klarer gefasst werden sollten, damit daraus 
eventuell entstehende Verfahrensstreitigkeiten und Blockaden vermieden werden; dabei 
muss die vollständige Wahrung der Gesetzgebungsbefugnisse des Parlaments gesichert 
werden; der Ausschuss für konstitutionelle Fragen sollte jedoch über Arbeitsmethoden 
nachdenken, die den Abgeordneten eine effiziente Behandlung der Vereinfachung 
ermöglichen;

7. ist bereit, verstärkt zu den Anstrengungen beizutragen, die von den drei Organen 
gemeinsam unternommen werden müssen, um den Prozess der Vereinfachung wieder 
aufzunehmen;

8. sagt seinerseits zu, über die Verbesserung seiner internen und legislativen Verfahren 
nachzudenken, um die konkreten Vereinfachungsvorhaben zu beschleunigen, wobei die 
im Primärrecht, d. h. im Vertrag über die Europäische Gemeinschaft, vorgesehenen 
Verfahren einzuhalten sind;

9. ist der Auffassung, dass bei einem solchen Vorgehen zunächst eine Analyse der Initiativen 
zur Vereinfachung vorgenommen werden sollte, die seit 2003 ergriffen wurden, aus der 
sich Möglichkeiten der Verbesserung der Verfahren im Parlament ableiten lassen; 

10. beauftragt seinen Präsidenten, den zuständigen Ausschuss mit möglichen Änderungen der 
Geschäftsordnung des Parlaments zu befassen.

1 In Punkt 3 d a. E.
2 Die Kommission stellt in ihrer Mitteilung in der Fußnote 26 fest: „15 Gesetzesentwürfe, die nach dem 
Vereinfachungsprogramm von 2003 vorgelegt wurden, sind noch vor dem Gesetzgeber anhängig.“ Die 
gegenwärtig durch die Dienststellen vorgenommene Aktualisierung zeigt, dass mehr als die Hälfte davon 
angenommen werden oder sich auf dem Wege der Annahme befinden.
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